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Das Kürzel REACH steht für die Registrierung, Evaluierung (Bewertung), Autorisierung (Zulassung) und Beschränkung 

von Chemikalien. Im Interesse der Verbraucher hat sich die Europäische Union zum Ziel gesetzt, den Handel mit 

chemischen Substanzen möglichst sicher zu gestalten. Hierzu wurde die Verordnung (EG) Nr. 1907/2006 (REACH-

Verordnung) erlassen. Diese EU-Chemikalienverordnung ist am 1. Juni 2007 in Kraft getreten.

Innerhalb des Geltungsbereiches dürfen nur noch chemische Stoffe in Verkehr gebracht werden, die vorher registriert 

worden sind. Jeder Hersteller oder Importeur, der seine Stoffe, die in den Geltungsbereich von REACH fallen, in Verkehr 

bringen will, muss für diese Stoffe eine eigene Registrierungsnummer besitzen. Nach der Registrierung wird ein 

Arbeitsplan für die Bewertung der Stoffe durch die Mitgliedstaaten erstellt. Besonders besorgniserregende und verbrei-

tete Stoffe werden priorisiert. Die Bewertung kann unter anderem ein Beschränkungs- oder Zulassungsverfahren von 

Stoffen nach sich ziehen. Bei dem Beschränkungsverfahren können einzelne Verwendungen des Stoffes verboten werden. 

Bei zulassungspflichtigen Stoffen sind hingegen alle Verwendungen verboten, es sei denn, es wurde eine Zulassung für 

eine bestimmte Verwendung erteilt.

NEIN, die BOSIG Chemie GmbH stellt ausschließlich Polymere im Sinne von REACH her. Diese Polymere müssen nicht 

registriert werden und es müssen keine Stoffbewertungen durchgeführt werden. Des weiteren stellt die BOSIG Chemie 

GmbH weder Stoffe her, 

•	 die krebserzeugend, erbgutverändernd oder fortpflanzungsgefährdend der Kategorie 1 und 2 sind,

•	 die sehr giftig für Wasserorganismen sind,

•	 noch einen SVHC-Stoff (besonders besorgniserregender Stoff) von >0,1 % enthalten (Stand SVHC-Kanditatenliste 

vom 20.06.2011). 

Resultat: Die BOSIG Chemie GmbH führt KEINE registrierungspflichtigen Stoffe nach REACH!

Wir werden versuchen die Lieferkette möglichst intakt zu halten, damit es zu keinen Lieferengpässen bei unseren 

Produkten kommt. In Zukunft fließen die gesetzlichen Anforderungen von REACH bereits bei der Entwicklung neuer 

Produkte in die Prozesskette mit ein. 

Sie als Kunde haben somit die Sicherheit, dass Sie aus unserem Haus ausschließlich nicht registrierungspflichtige 

Polymere nach REACH erhalten. Die BOSIG Chemie GmbH hält stets alle gesetzlichen Anforderungen ein und steht Ihnen 

auch in Zukunft als zuverlässiger Lieferant zur Seite.

Unser REACH-Spezialist Herr Dr. Christian Hermann steht Ihnen für Fragen rund um die Produkte der 

BOSIG Chemie GmbH jederzeit gerne zur Verfügung. Sie erreichen Herrn Dr. Hermann per E-Mail unter 

christian.hermann@bosig.de, oder aber Sie rufen ihn unter +49 (0) 71 62/40 99-134 persönlich an.

Re ac h Ku n d e n i n f o r m at i o n
Den Dschungel an Informationen für Sie zusammengefasst !

Was bedeutet eigentlich REACH?	

Was bedeutet das genau?

Führt die BOSIG Chemie GmbH Stoffe, die nach REACH registrierungspflichtig sind?

Was heißt das für mich als Kunde?

Wenn ich nun doch einmal Fragen habe?
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